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Kostenlose Fahrradmitnahme für
Menschen mit Behinderungen in Berlin!

Menschen mit Mobilitätsbehinderungen in Berlin können ab
sofort kostenlos Fahrräder in U- und S-Bahn mitnehmen.

Berlin, Deutschland - Am Freitag gab die Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG) bekannt, dass Menschen mit
Mobilitätsbehinderungen künftig ihr Fahrrad kostenlos in der U-
Bahn mitnehmen können. Diese Entscheidung wird als ein
wichtiger Schritt in Richtung Barrierefreiheit in der Hauptstadt
angesehen. Voraussetzung für die kostenfreie Mitnahme ist die
Vorlage eines Schwerbehindertenausweises, auf dem die
Merkzeichen G oder aG vermerkt sind. Das Merkzeichen G
bezieht sich auf eine erhebliche Beeinträchtigung der
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr, während aG für eine
außergewöhnliche Gehbehinderung steht. Diese Regelung
erlangt ab sofort Gültigkeit, auch wenn sie formal erst in den
kommenden Tagen in Kraft tritt, berichtete rbb24.

https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2025/06/berlin-bvg-gehandicapte-fahrraeder-kostenlose-mitnahme-fahrraeder.html


Diese Maßnahme betrifft nicht nur die U-Bahn, sondern gilt
ebenfalls für S-Bahn und Regionalverkehr innerhalb Berlins.
Damit wird ein einheitlicher Standard für die Mitnahme von
Fahrrädern für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen
geschaffen. Die BVG zeigt sich hier aus Kulanz und erkennt
diese Regelung bereits jetzt an, was den Betroffenen mehr
Möglichkeiten im Alltag eröffnet.

Rechtsansprüche und Befreiungen im BVG-
Tarifgebiet

Zusätzlich zu den neuen Regelungen zur Fahrradmitnahme
haben Inhaber*innen eines Schwerbehindertenausweises mit
Beiblatt und gültiger Wertmarke das Recht, alle Verkehrsmittel
im VBB-Tarifgebiet kostenfrei zu nutzen. Begleitpersonen von
schwerbehinderten Menschen, die im
Schwerbehindertenausweis vermerkt sind, können ebenfalls
kostenlos befördert werden. Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass
die BVG die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen
ernst nimmt und ihnen die Teilhabe am öffentlichen Leben
erleichtert, wie die BVG in ihren Fahrgastrechten verdeutlicht.

Die EU-Verordnung Nr. 181/2011 regelt zusätzlich die
Fahrgastrechte im Buslinienverkehr, insbesondere auf Strecken
unter 250 km. Alle Fahrgäste haben Anspruch auf
diskriminierungsfreie Beförderung, unabhängig von ihrer
Behinderung oder eingeschränkten Mobilität. Beschwerden
hinsichtlich der Fahrgastrechte können innerhalb von drei
Monaten bei der BVG eingereicht werden, um einen
reibungslosen Ablauf sicherzustellen.

Barrierefreiheit als gesellschaftliche
Herausforderung

Das Thema Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr ist
nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Teilhabe.
Der Zugang zum öffentlichen Leben ist für Menschen mit

https://www.bvg.de/de/service-und-kontakt/fahrgastrechte


Behinderungen entscheidend, um an gesellschaftlichen
Aktivitäten teilnehmen zu können. Dies wird durch das „Gesetz
zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG)“, das im Jahr
2002 eingeführt wurde, unterstützt. Dieses Gesetz hat
zahlreiche Änderungen in den Bereichen ÖPNV, Eisenbahn,
Luftverkehr und Straßenbau nach sich gezogen, um die Mobilität
von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Laut dem 
Bundesministerium für Digitales und Verkehr werden
Barrierefreiheit und die Berücksichtigung der Belange
mobilitätseingeschränkter Menschen als notwendige Aspekte
der Verkehrspolitik angesehen.

Insbesondere mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG),
das ab Ende Juni 2025 in Kraft tritt, werden die Anforderungen
an die Barrierefreiheit in bestimmten Bereichen des
Personenbeförderungsdienstes weiter harmonisiert. Ziel ist es,
bis 2022 komplette Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr
zu erreichen, was einen Qualitätsgewinn für alle Nutzer darstellt.
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Besuchen Sie uns auf: mein-berlin.net
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